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Berliner Organisation Psychiatrie-Erfahrener und Psychiatrie-Betroffener 
(BOP&P) e.V. 

Die Mitgliederversammlung der BOP&P gibt sich folgende Satzung: 

 

§ 1 Name, Sitz und Rechtsform 

Der Verein führt den Namen " Berliner Organisation Psychiatrie-Erfahrener und Psychiatrie-
Betroffener (BOP&P)  
Er hat seinen Sitz in Berlin. 
Der Verein soll im Vereinsregister eingetragen werden. 

§ 2 Zweck und Ziele  

1. Als Zusammenschluss von Psychiatrie-Erfahrenen auf Bezirks- und Landesebene hat 
der Verein den Zweck,  

a. die Interessen von Psychiatrie-PatientInnen und ehemaligen PatientInnen zu 
vertreten mit dem Ziel, nicht-psychiatrische Hilfsangebote entstehen zu lassen. 
Wo dies nicht möglich ist, ist das Ziel eine andere, gewaltfreie Psychiatrie, in 
der die verfassungsrechtlich geschützte Würde des Menschen auch Psychiatrie-
PatientInnen gegenüber geachtet wird und in der sie als integraler Bestandteil 
der Gesellschaft gesehen werden  

b. den Erfahrungsaustausch untereinander durch Informations- und Fortbildungs-
veranstaltungen – auch international – und die regionale Selbsthilfearbeit zu 
fördern mit dem Ziel, das Selbstbewusstsein der Psychiatrie-Erfahrenen zu 
stärken bzw. zu stabilisieren und die Vorurteile in der Gesellschaft gegenüber 
»psychisch Kranken« abzubauen  

c. gesundheitspolitisch zu wirken auf Bezirks- und Landesebene, inner- und au-
ßerhalb von psychiatrischen Einrichtungen und Hilfsvereinen.  

d. die Mitglieder und angeschlossenen Organisationen fachlich, organisatorisch 
und im Rahmen der Selbsthilfebereiches zu beraten und zu informieren.  

2. Seine Aufgaben und Ziele sind demgemäß insbesondere, durch Informations-, Bil-
dungs- und Öffentlichkeitsarbeit sowie durch persönliche Unterstützung  

o die Anliegen, Forderungen und Rechte der Psychiatrie-Erfahrenen in der poli-
tischen und allgemeinen Öffentlichkeit zur Geltung zu bringen. In diesem Sin-
ne betreibt er Lobbyarbeit für die von psychiatrischen Maßnahmen betroffenen 
Menschen unseres Gemeinwesens 

o Netzwerke von Kontakt- und Informationsstellen zur Selbsthilfe zu fördern 
o auf die gleichberechtigte Beteiligung der Psychiatrie-Erfahrenen an der Pla-

nung, Entwicklung und Realisierung von Maßnahmen, Einrichtungen o.ä. im 
Bereich der Psychiatrie hinzuwirken 

o Wege zum Verzicht auf jegliche staatliche und »therapeutische« Gewaltan-
wendung zu initiieren 

o zur Verbesserung der rechtlichen, sozialen und ökonomischen Stellung und 
Rehabilitation von Psychiatrie-PatientInnen und ehemaligen PatientInnen und 
zum Abbau von Vorurteilen ihnen gegenüber beizutragen 
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o existenzsichernde und arbeitsfördernde Leistungen zu erwirken 
o Möglichkeiten zur Vorbeugung psychischer Krisen zu entwickeln 
o über die Rechte von PatientInnen zu informieren und dazu beizutragen, dass 
o  sie gewährt und wahrgenommen werden 
o Anlaufstelle für Beschwerden von PatientInnen und ehemaligen PatientInnen 

zu sein und ihnen nötigenfalls juristische Hilfe zu vermitteln 
o Interessenvertreter zu sein für diejenigen, die durch psychiatrische Maßnah-

men mundtot sind 
o auf die längst überfällige Aufarbeitung der NS-Psychiatrie-Verbrechen hinzu-

wirken und die Rehabilitierung ihrer Opfer einzufordern sowie dem Wieder-
aufleben der Denkweise vom »lebensunwerten Leben«, wie sie z.T. in der 
Genforschung zunehmend in den Vordergrund gerückt wird, entgegenzuwir-
ken 

o bei der Aufdeckung von Verfolgung mit Hilfe der Psychiatrie aus weltanschau-
lichen Gründen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR und der Rehabilitierung 
ihrer Opfer mitzuwirken 

o Aufklärung und Information über Möglichkeiten, Grenzen und Risiken psychi-
atrischer Behandlung zu leisten 

o für eine großzügige Entschädigung aller durch psychiatrische Behandlung Ge-
schädigten einzutreten 

o für die Einrichtung von Ombudsleuten in der Psychiatrie einzutreten. Diese 
Ombudsleute sollen nach Möglichkeit Psychiatrie-Erfahrene sein. Sie dürfen 
selber nicht im psychiatrischen Versorgungssystem arbeiten. 

§ 3 Mildtätigkeit und Gemeinnützigkeit  

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar mildtätige und gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts »Steuerbegünstigte Zwecke« der AO. Er ist selbstlos 
tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins 
dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhal-
ten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
Der Verein begünstigt keine Person durch zweckfremde Ausgaben oder durch unver-
hältnismäßig hohe Vergütungen. 

2. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Ver-
einsvermögen an den paritätischen Wohlfahrtsverband, Landesverband Berlin e.V. 
oder einer seiner Mitgliedsorganisationen, der von Psychiatrie-Erfahrenen kontrolliert 
wird. 

§ 4 Finanzierung  

1. Die Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben erwirbt die BOP&P durch:  
o öffentliche Zuwendungen 
o Spenden 
o Fördergelder der gesetzlichen Krankenkassen 
o sonstige Zuwendungen 

2. Zur Wahrung ihrer Unabhängigkeit und Unvoreingenommenheit nimmt die BOP&P 
keine finanziellen Zuwendungen von Seiten der pharmazeutischen Industrie an. 
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§ 5 Mitgliedschaft  

1. Ordentliches Mitglied der Vereinigung kann jede natürliche Person werden,  
die Psychiatrie-erfahren ist und/oder davon bedroht ist, die Ziele der Vereinigung be-
jaht und unterstützt. 

2. Fördermitglied kann – mit Ausnahme der in § 4 Abs. 1 erwähnten Gruppe – jede na-
türliche oder juristische Person werden, die die Ziele der BOP&P unterstützt. 

3. Die Mitgliedschaft in der BOP&P ist unabhängig von einer solchen im BPE e.V. 
4. Über den Antrag auf Aufnahme in die BOP&P entscheidet der Vorstand. 
5. Gegen die Ablehnung eines Aufnahmeantrags durch den Vorstand kann der/die An-

tragstellerIn innerhalb von vier Wochen nach Mitteilung der Ablehnung die nächste 
Mitgliederversammlung anrufen, die darüber zu entscheiden hat. 

6. Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss.  
a. Der Austritt kann jederzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mit-

glied des Vorstandes erfolgen. 
b. Der Vorstand kann ein Mitglied, das den Zwecken des Vereins zuwiderhan-

delt, mit sofortiger Wirkung ausschließen. Das betroffene Mitglied kann inner-
halb von vier Wochen nach Mitteilung des Ausschlusses gegen diesen Wider-
spruch einlegen, über den die nächste Mitgliederversammlung entscheidet. Be-
troffene Mitglieder sind vor der Ausschluss aus dem Verein anzuhören. 

c. Der Vorstand kann ein Mitglied ausschließen, das seine Mitarbeit in der 
BOP&P eingestellt hat bzw. unbekannt verzogen ist. 

7. Die Ziele der BOP&P sind unvereinbar mit den Lehren von L. Ron Hubbard. Wer-
bung für und Kooperation mit der sogenannten Scientology-Church und ihren Unter-
organisationen oder scientologynahen Organisationen wie KVPM sowie die Mitglied-
schaft in diesen Organisationen sind unvereinbar mit der Mitgliedschaft in der 
BOP&P 

8. Die Mitgliedschaft in rechtsextremen Organisationen und/oder das Vertreten derer 
Ziele ist unvereinbar mit der Mitgliedschaft in der BOP&P.  

§ 6 Beiträge 

Es wird kein Mitgliedsbeitrag erhoben. 

§ 7 Organe der Vereinigung  

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 

§ 8 Mitgliederversammlung  

1. Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal jährlich einzuberufen. 
2. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb von 4 Wochen einzuberu-

fen, wenn es der Vorstand für notwendig erachtet oder wenn die Einberufung von 25% 
der Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt wird.  

3. Eine Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder und Fördermit-
glieder 4 Wochen vor dem Versammlungstermin an die letzte dem Vorstand bekannt 
gegebene Post-, Fax- oder eMail-Adresse des Mitglieds schriftlich eingeladen wurden. 
Entscheidend für die Fristwahrung ist das Datum des Poststempels, Fax- oder eMail-
Versands. 

4. Der Vorstand bestimmt Zeit, Ort und Tagesordnung der Mitgliederversammlung. Die 
Tagesordnung kann von der Mitgliederversammlung geändert werden. 

5. Die Einladung erfolgt formlos. Mit der Einladung wird die Tagesordnung versandt. 
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6. Mitglieder, die sich in der Mitgliederversammlung intolerant und respektlos gegen an 
dere Mitglieder oder diskriminierend gegen Personen mit anderer ethnischer Herkunft, 
Hautfarbe, sexueller Ausrichtung, Religion, Weltanschauung sowie gegen ältere Men-
schen oder Menschen mit Behinderungen verhalten, können mit einfacher Mehrheit 
sofort des Raumes verwiesen werden. 

7. In Mitgliederversammlungen wird Nichtraucherschutz praktiziert. 

§ 9 Aufgaben der Mitgliederversammlung  

1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste beschlussfassende Organ des Vereins und 
zuständig für alle Angelegenheiten, die in der Satzung nicht anderen Gremien zu Erle-
digung bzw. Beschlussfassung übertragen sind. 

2. Sie ist insbesondere zuständig für:  
a. die Entscheidung über die Größe des Vorstands, die Wahl oder Bestätigung 

des Vorstandes einschließlich des Kassenwarts bzw. der Kassenwartin sowie 
von Delegierten, 

b. die Festlegung der Aufgaben für das der Mitgliederversammlung folgende 
Jahr, 

c. die Entgegennahme des Geschäftsberichts und des Kassenberichts des Vor-
standes, 

d. die Entscheidung über Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins, 
e. die Aufnahme oder den Ausschluss von Mitgliedern in Einspruchsfällen, 
f. die Entlastung des Vorstands einschließlich Kassenprüfung, 
g. die Wahl von zwei RechnungsprüferInnen und die Genehmigung der Rech-

nungsprüfung. 
3. Jedes ordentliche Mitglied ist mit einer Stimme stimmberechtigt. Eine Stimmübertra-

gung ist nicht zulässig. 
4. Bei Abstimmungen über die Delegation von Mitgliedern für Funktionen im BPE e.V., 

die dort ein Stimmrecht beinhalten, sind nur solche Mitglieder der BOP&P stimmbe-
rechtigt, die gleichzeitig Mitglied im BPE e.V. sind. 

5. Fördermitglieder haben kein Stimmrecht. 
6. Beschlüsse werden mit relativer Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten gefasst. 
7. Die Mitgliederversammlung bestimmt eine/n Versammlungsleiter/in, eine/n Protokoll-

führer/in und die Tagesordnung. 
8. Über jede Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, in dem die Beschlüsse 

und das Ergebnis der Abstimmungen festgehalten werden. Die Niederschrift ist vom 
Versammlungsleiter bzw. der Versammlungsleiterin zu bestätigen 

9. Die Auflösung des Vereins erfordert eine Dreiviertel-Mehrheit der anwesenden 
Stimmberechtigten. 

§ 10 Vorstand  

1. Der Vorstand besteht aus drei oder fünf gleichberechtigten Personen. Ein Mitglied des 
Vorstandes wird von der Mitgliederversammlung als KassenwartIn gewählt. Er wird 
für ein Jahr gewählt und bleibt bis zur Neuwahl im Amt. Eine Wiederwahl ist mög-
lich. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes aus, wählt die Mitgliederversammlung ei-
nen Nachfolger. Hauptamtliche MitarbeiterInnen des Vereins haben kein passives 
Wahlrecht. 

2. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins und beschließt mit einfacher 
Mehrheit. Er ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder 
anwesend ist. Vorstandssitzungen finden einmal im Monat statt. Schriftliche oder tele-
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kommunikative Beschlussfassung ist zulässig. Über Beschlüsse sind Protokolle anzu-
fertigen. Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung. 

3. Die Vertretung des Vereins nach außen erfolgt durch zwei Vorstandsmitglieder ge-
meinschaftlich. Für Geschäfte mit einem Wert von über 500,- Euro im Einzelfall und 
bei langfristigen Verbindlichkeiten sowie zur Einstellung und Entlassung von Mitar 
beiterInnen des Vereins muss der Vorstand im Innenverhältnis mehrheitlich gemein-
sam handeln. Von der Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist er freigestellt. 

4. Die Vorstandsarbeit in der BOP&P ist ehrenamtlich.  
5. Ein Mandat im Vorstand ist unvereinbar mit einer sozialversicherungspflichtigen Tä-

tigkeit innerhalb des Verbandes auf Landes- oder Bundesebene.  

§ 11 KassenwartIn 

Der Kassenwart bzw. die Kassenwartin verwaltet das Vermögen des Vereins nach den 
Grundsätzen ordnungsgemäßer Geschäftsführung. 

§ 12 Geschäftsjahr 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 13 Satzungsänderungen und Auflösung  

1. Satzungsänderungen bedürfen der Zustimmung von mindestens 2/3 der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder. Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederver-
sammlung nur abgestimmt werden, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits in 
der Einladung zur Mitgliederversammlung hingewiesen wurde, der Einladung sowohl 
der bisherige als auch der vorgesehene neue Satzungstext beigefügt worden war und 
die Mitgliederversammlung beschlussfähig ist. 

2. Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden zur Auflage 
gemacht werden, kann der Vorstand eigenständig vornehmen. Die Mitglieder sind als-
bald darüber zu informieren. 

3. Auf eine geplante Auflösung muss in der Einladung zur Mitgliederversammlung hin-
gewiesen werden. 

§ 14 Salvatorische Klausel 

Diese Satzung bleibt gültig, wenn einzelne Vorschriften der Satzung sich als ungültig erwei-
sen. Die ungültige Vorschrift der Satzung ist alsdann durch die Mitgliederversammlung in 
rechtswirksamer Form so zu ergänzen bzw. anzuwenden, dass der mit der ungültigen Vor-
schrift beabsichtigte Zweck möglichst erreicht wird. Entsprechend ist zu verfahren, wenn sich 
bei Durchführung der Satzung eine ergänzungsbedürftige Lücke ergibt. 

 


